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 Tipps & Termine

6. Sportabzeichentag in Schwarzenberg

Ehrenamtsförderprogramm „Wir für Sachsen“  
Antragsfrist für das Jahr 2022 läuft noch 

bis zum 31. Oktober 2021!

Tag des offenen Denkmals am 12.09.2021 
Thema: „Sein & Schein“– in Geschichte, 

Architektur und Denkmalpflege

Am 11. September 2021 findet der 
6. Sportabzeichentag der Feuer-
wehr Schwarzenberg in Koopera-
tion mit dem Kreissportbund Erz-
gebirge e.V. und mit Unterstützung 
der Stadt Schwarzenberg statt. Ver-
anstaltungsort ist der Sportplatz 
der Grundschule Sonnenleithe. 
Die einzelnen Disziplinen werden 

in den Bereichen Ausdauer, Kraft, 
Schnelligkeit und Koordination 
abgenommen. Eine Anmeldung 
unter www.ksberzgebirge.de ist 
erwünscht. Ab 9:00 Uhr ist die 
Anmeldung vor Ort möglich. Ein 
Lichtbildausweis ist mitzubringen. 
Für alle Teilnehmer ist das Ablegen 
des Sportabzeichens kostenfrei!

Im Jahr 2022 geht das Ehren-
amtsförderprogramm »Wir für 
Sachsen« in sein 17. Jahr. Mithilfe 
des Programms kann die Bürger-
stiftung Dresden im Auftrag des 
Freistaates Sachsen ehrenamt-
lich engagierte Bürger in den 
unterschiedlichsten Projekten mit 
einer pauschalen Aufwandsent-
schädigung unterstützen. 

Gefördert wird das bürgerschaft-
liche Engagement insbesondere 
in den Bereichen Soziales, Um-
welt, Musik, Kultur und Sport.  
Die Förderung einer Aufwands-
entschädigung an Ehrenamtliche, 
die mindestens 20 Stunden im 
Monat freiwillig in einem Projekt 
tätig sind, soll der Abdeckung der 
Sachausgaben dienen, die für das 
jeweilige Ehrenamt notwendig 
sind. 

Es werden maximal 11 Monats-
pauschalen á 40,00 EUR gewährt. 

Beantragung von Fördermitteln
Antragsberechtigt sind: Träger 
von Ehrenamtsprojekten (Pro-
jektträger)
u. a. Verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege, Kirchgemeinden, 
Stiftungen, Verbände und Vereine 
(soweit sie als gemeinnützig aner-
kannt sind). Anträge können un-
ter Nutzung der bereitgestellten 
Formulare für Projekte im Jahr 
2022 bis spätestens 31.10.2021 
bei der Bürgerstiftung Dresden 
gestellt werden! 

Alle Formulare und weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter dem 
Service-Portal Amt24 bzw. 
www.ehrenamt.sachsen.de und 
www.buergerstiftung-dresden.de.

1.   Am Sonntag, dem 26. September 2021 findet 
die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. 
Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2.  Die Stadt Schwarzenberg/Erzgeb. ist in 12 
allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. In den 
Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-
rechtigten bis zum 5. September 2021 zuge-
stellt worden sind, sind der Wahlbezirk und 
der Wahlraum angegeben, in dem der Wahl-
berechtigte zu wählen hat. Die Briefwahlvor-
stände treten zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses am 26. September 2021 um 15:00 
Uhr im Rathaus der Stadtverwaltung Schwar-
zenberg – Briefwahlvorstand I und II (Straße 
der Einheit 20, 08340 Schwarzenberg) und 
im Verwaltungsgebäude Bauhof – Briefwahl-
vorstand III (Grünhainer Straße 32 a, 08340 
Schwarzenberg) zusammen.

3.  Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler 
haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mit-
zubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei 
der Wahl abgegeben werden.

3.1  Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine 
Zweitstimme. Der Stimmzettel enthält je-
weils unter fortlaufender Nummer

-  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck 
die Namen der Bewerber der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern diese eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 

außerdem des Kennworts und rechts vom Na-
men jedes Bewerbers einen Kreis für die Kenn-
zeichnung,

-  für die Wahl nach Landeslisten in blauem 
Druck die Bezeichnung der Parteien, soweit sie 
eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, 
und jeweils die Namen der ersten fünf Bewer-
ber der zugelassenen Landeslisten und links 
von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung. Der Wähler gibt seine Erst-
stimme in der Weise ab, dass er auf dem linken 
Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein 
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Be-
werber sie gelten soll, und seine Zweitstimme 
in der Weise, dass er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher Landes-
liste sie gelten soll. Der Stimmzettel muss vom 
Wähler in der Wahlkabine des Wahlraumes 
oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmangabe nicht erkennbar ist. In der 
Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden.

4.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an 
die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung der Wahlergebnisse im Wahl-
bezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist.

5.  Wähler, die einen Wahlschein haben, können 
a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Wahlbezirk dieses Wahlkreises, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist, oder

     b) durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
der Stadt Schwarzenberg/Erzgeb. einen amtli-
chen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettel-
umschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle übersenden, dass sie dort 
spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

6.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 
Absatz 4 Bundeswahlgesetz).

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergeb-
nis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 Strafgesetz-
buch).

Schwarzenberg, den 07.09.2021

R. Gehart
Oberbürgermeister

Termine:
Montag, den 27.09.2021, 12:00 – 16:00 Uhr
Dienstag, den 28.09.2021, 12:00 – 18:00 Uhr

Ort: 
Gemeinsamer Schulbezirk Grundschulen Neuwelt/Sonnenleithe

GS Sonnenleithe   GS Neuwelt
Sachsenfelder Str. 22, SZB  Lutherstr. 21, SZB
Tel. 03774 61171   Tel. 03774 22328

Gemeinsamer Schulbezirk Grundschulen Heide/Erla-Crandorf

GS Heide    GS Erla-Crandorf
Am Lindengarten 10, SZB  Am Lindenhof 1, SZB
Tel. 03774 22181   Tel. 03774 22177

Erforderliche Unterlagen (im Original mitzubringen!):

•  vollständig ausgefülltes Anmeldeformular
•  Geburtsurkunde des schulpflichtigen Kindes o. anderer entsprechender 

Identitätsnachweis
• Personalausweis des anmeldenden Elternteils
•  Vollmacht des Elternteils, welcher zum Anmeldetermin nicht anwesend 

ist
•  Nachweis über das alleinige Sorgerecht: Gerichtsurteil/ Negativattest

Hinweise:
Bei Anmeldung an einer Schule in freier Trägerschaft müssen die Perso-
nensorgeberechtigten dies bis 15. September 2021 einer Grundschule im 
gemeinsamen Schulbezirk schriftlich mitteilen.
Bitte beachten Sie die in den Schulen zu den Anmeldeterminen geltenden 
Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie! 

Die 21. Sitzung des Verwaltungsausschus-
ses findet am Montag, dem 13.09.2021 um 

17:00 Uhr im Rathaus, Ratssaal 1. OG, Straße 
der Einheit 20 in 08340 Schwarzenberg statt.

Die Tagesordnung finden Sie auf www.schwarzenberg.de (rechts 
– grauer Block „Ortsübliche Bekanntgaben der Großen Kreisstadt 
Schwarzenberg“). Bitte beachten Sie die aktuelle Sächsische Co-
rona-Schutz-Verordnung und die damit verbundenen Hygiene- 
und Abstandsregelungen zur Sitzung. 

Die 12. Sitzung des Ortschaftsrates Bermsgrün 
findet am Dienstag, dem 14.09.2021 
um 19:15 Uhr im ´Haus des Gastes´, 

Schulstraße 11 a, 08340 Schwarzenberg statt.
Die Tagesordnung finden Sie auf www.schwarzenberg.de (rechts 
– grauer Block „Ortsübliche Bekanntgaben der Großen Kreisstadt 
Schwarzenberg“). Bitte beachten Sie die aktuelle Sächsische Co-
rona-Schutz-Verordnung und die damit verbundenen Hygiene- 
und Abstandsregelungen zur Sitzung. 

Die 14. Sitzung Ortschaftsrates Pöhla findet am 
Donnerstag, dem 16.09.2021 um 19:00 Uhr 

im Alten Rathaus, Hauptstraße 43, 
08340 Schwarzenberg/OT Pöhla statt.

Die Tagesordnung finden Sie auf www.schwarzenberg.de (rechts 
– grauer Block „Ortsübliche Bekanntgaben der Großen Kreisstadt 
Schwarzenberg“). Bitte beachten Sie die aktuelle Sächsische Co-
rona-Schutz-Verordnung und die damit verbundenen Hygiene- 
und Abstandsregelungen zur Sitzung. 

 Stimme der Heimat 
zum Leben und Wirken
Manfred Blechschmidts

        Foto: Felix Matuschek

Geschichten, Anekdoten und Besonderheiten 

von und mit

Matthias Gruss (Enkel),
Steffen Kindt

und dem Heimat- und Schulverein 
Erla-Crandorf e.V.

18.09.2021 - 17:00 Uhr
Herrenhof Erlahammer 

Eintritt frei - Spenden erbeten 
Anmeldung Schwarzenberg-Information 03774 22540          

         

Stadt Schwarzenberg / Erzgeb.

Wahlbekanntmachung Schulanmeldung für die Grundschulen 
der Großen Kreisstadt Schwarzenberg 

für das Schuljahr 2022/2023


